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Gewerbegebiet Taubkyll - Baugenehmigung zur Geländeanschüttung vom 31.10.2013 
 

Sachverhalt: 
 
Die Kreisverwaltung hat der Ortsgemeinde eine Baugenehmigung zur Geländeanschüttung im 
Gewerbegebiet Taubkyll am 31.10.2013 erteilt. Da im Bebauungsplan eine Traufhöhe von 9 m und eine 
Firsthöhe von 12 m festgesetzt ist, befürchtet der Vorsitzende eine zusätzliche Einschränkung zukünftiger 
Bauvorhaben durch eine Geländeanschüttung. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, das Bauvorhaben Geländeanschüttung im Gewerbegebiet Taubkyll 
zurückzuziehen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 6  Enthaltung: 2   
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